
Von: Kanzlei Hirschthal
An: ORG-SK-GES-Kantonales Wahlbüro
Betreff: AW: Nationalrats- und Ständeratswahlen 2019; Umfrage Wahl- und Abstimmungsplakate
Datum: Montag, 29. April 2019 14:39:38

Sehr geehrte Frau Zimmerli
 
In der Gemeinde Hirschthal gilt das kantonale Merkblatt in Bezug auf das Anbringen von Wahl-
und Abstimmungsplakaten.   
 
Da wir keine eigene Elektrizitätsversorgung haben, gelten zusätzlich für die Kandelaber die
Bestimmungen der Eniwa AG, welche uns die Eniwa am 26. Februar 2019 auf Anfrage wie folgt
bekanntgegeben hat:  
 
Wir halten uns an die Weisungen der kantonalen Richtlinien und erlauben die temporäre Montage
von Abstimmungs- und Wahlplakaten unter folgenden Bedingungen:.
•           Für die Montage von Wahl- und Abstimmungsplakaten übernehmen wir die Vorgaben der
„Richtlinie über Strassenreklamen“ vom 1. Mai 2011 des Kantons Aargau.
•           Vonseiten der Eniwa AG erfolgt die Bewilligung für die Montage der genannten Plakate.
•           Die geltenden Richtlinie über Strassenreklamen des Kantons Aargau müssen eingehalten
werden (Verkehrssicherheit, nicht erlaubter und erlaubter Bereich, keine Sichtbehinderungen,
maximale Fläche, usw.).
•           Die Montage der Plakate darf die Schutzschicht des Kandelabers nicht beschädigen. Aus
diesem Grund dürfen keine Metall- und / oder Holzteile sowie keine Klebebänder verwendet werden.
•           In Bezug der Montagehöhe muss gewährleistet werden, dass die Nummernplatte mit der
Kandelaber-Nummer sowie die Servicetüren jederzeit zugänglich sind.
•           Bei Kandelaber mit Sensoren dürfen keine Plakate angebracht werden, da diese den
Erfassungsbereich der Sensoren zu stark einschränken.
•           Entstehen der Eniwa AG oder Dritten durch den angebrachten Gegenstand Schäden, so
haftet der Eigentümer des Gegenstandes für diese.
•           Für Schäden am Gesuchsobjekt, verursacht durch Dritte, durch höhere Gewalt oder beim
Entfernen von vorschriftwidrig angebrachten Plakaten, kann die Eniwa AG nicht belangt werden.
•           Das Benutzungsrecht erfolgt unentgeltlich.
 
Solche Anfragen dürfen Sie uns auch gerne weiterleiten.
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Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft dienen zu können und grüssen Sie freundlich.
 
 
Alfred Müller
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